
Zum 1. Januar 2012 ist die neue Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) in Kraft getreten. Viele Zahnärztinnen
und Zahnärzte sind hiermit alles andere als zufrieden. 
Berechnet man anhand des Stundensatzes der Praxis
die Gebührenhöhe der einzelnen Leistungen, wird der
Steigerungsfaktor 2,3; hin und wieder selbst der Fak-
tor 3,5 überschritten, um auf die bisherigen Honorar-
höhen zu kommen.
In diesen Fällen ist eine Vereinbarung über die Gebüh-
renhöhe mit dem Patienten zu treffen. Wie das funk-
tioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag:
Mit dem Abschluss einer individuellen Gebührenver-
einbarung nach §2 Abs. 1 GOZ ist es möglich, von den
Gebührensätzen der GOZ abzuweichen. Sie brauchen
bei der Abrechnung dann auch keine gesonderte Be-
gründung der Leistungen vornehmen, da dies nur bei
Überschreitung des 2,3-fachen Satzes im Rahmen der
Abrechnung nach §5 GOZ notwendig ist. 
Wichtig ist, dass die Vereinbarung vor Beginn der 
Behandlung schriftlich getroffen wird und der Patient
hiervon eine Abschrift erhält. Zu beachten ist weiter-
hin, dass nur über den Steigerungssatz, nicht aber 
über die Punktzahl oder den Punktwert eine Verein-
barung getroffen werden darf, §5 Abs. 1 GOZ. Eben-
falls unzulässig ist es, Notfall- und akute Schmerz-
behandlungen von einer Gebührenvereinbarung ab-
hängig zu machen.
Der Patient muss über die besondere Form der Vergü-
tung angemessen aufgeklärt werden. Dies umfasst den
deutlichen Hinweis, dass von den Gebühren der GOZ 
abgewichen wird und dass ggf. die Krankenversiche-
rung des Patienten die Leistungen nicht vollständig
übernimmt.

Praxistipp

Viele unserer Mandanten verwenden von uns gestal-
tete Behandlungsverträge und Honorarvereinbarun-
gen. Hiermit sind etwa auch Teilzahlungsabreden nach
Behandlungsfortschritt und andere Aspekte möglich,
die Ihnen die Abrechnung und Durchsetzung von Ho -
norarforderungen gegenüber Patienten einfacher ma-
chen.

Jan Willkomm

Fachanwalt für Medizinrecht

Funkenburgstraße 17

04105 Leipzig

Tel.: 0341 3085526

E-Mail: info@lex-medicorum.de

www.lex-medicorum.de

Neue GOZ:

Gebührenhöhe rechts-
sicher vereinbaren

Thomas Schur

Vertriebsleiter Deutschland
BEGO Implant Systems 

Vereinbaren Sie 

noch heute einen

Termin zur 

Probe-OP!

Tel. 0800-2028-000 

(kostenfrei aus dem 
deutschen Festnetz)

Testen schafft Vertrauen

BEGO Semados® 
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• Funktionsoptimierte Implantatkontur (Bionik-Design)
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